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verschiebung schloss- und Kirchenmauer mit neuer wegverbindung
zur Kirche; Verpflichtungskredit

Auscnucs¡-noe uilo PRo.¡exlumr¡ue

Die schloss- und die Kirchenrhauer an der Thunstrasse sind sanierungsbe-
dürftig. Gleichzeitig weist die Kantonsstrasse in diesem Bereich aus vèr-
kehrstechnischer Sicht vor allem für Velofahrende und Fussgånger Defizite
auf. Auf kommunaler Ebene ist seit 19gg eine Motion hängig, wélche im
Bereich der Kirche Muri eine Fussgångerverbindung fordert.

Der Kanton hat auf eigene Kosten 2014 eine vorstudie erarbeitet. Das pro-
jekt sieht vor, die schloss- und Kirchenmauer praktisch auf der gesamten
Länge abzureisen und rückversetzt eine Stützmauer zu erstellen. Hinter der
Schlossmauer soll ein neuer Fussweg gebaut werden.

Anfang 2015 wurde, nach Abschluss einer Zielvereinbarung zwischen den
Prpjektpartnern (Tiefbauamt Kanton Bern, Einwohnergemeinde Muri, Kirch-
gemeinde Muri-Gümtigen und der schlossherrin Anna stankiewicz-Reisin-
ger), mit dem vorprojekt gestartet. Das öffentliche Mitwirkungsverfahren
wurde im November /Dezember 2a15 durchgeführt und mit dem Mitwir-
kungsbericht im Frühling 2016 abgeschlossen.

lm Frühling 2018 wurde das Projekt vom Kanton öffenilich aufgelegt. Es
gingen sieben Einsprachen ein. Alle Einsprachen betrafen die von der Ein-
wohnergemeinde mitgeplanten vier Parkfelder an der Kirchackerstrasse.
um weitere Projektverzögerungen zu vermeiden, hat der Gemeinderat ent-
schieden, die Parkplätze aus dem Projekt herauszulösen. Diesbezüglich
wird eine separate Lösung gesucht.

Das nun vorliegende Projekt umfasst folgende Elemente:

Schlossmauer: Sanierung auf eíner Länge von 60 m, Neubau als Stahl-
betonkonstruktion 45 m, Grund- und Fertigputz 4us Kalkhydratmörtel
mit Weisszement auf der gesamten Länge (10S m)
Kirchenmauer: Neubau als Stahlbetonkonstruktion mit vorgehängten
Ka[ksandsteínplatten auf 45 m
Verbreiterung der Thunstrasse zwischen Sternenplatz und Kirchge.
meindehaus auf 7;5 m (heute ca. 6,0 m) mit durchgehendem VelostreÍ-
fen Fahrtrichtung Ber.n
Diverse Anpassungen Vorland Thunstrasse 84, 86 und g6 sowie
Kírchackerstrasse 5
Anpassung Einmündung Belpstrasse in Thunstrasse (inkl. Lichtsignal-
anlage)
Anpassung der Strassenbeleuchtung
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Werkleitungen:
o Ersatz der Wassar- und Gasleitungen
o Neubau einer Kanalisationsleitung (LiegenschaftThunstrasse

88 bis Einmilndung Belpstrasse)
Ersatz der drei Bäurne vor der tiegenschaft Thunstrasse 84 und von
diversen Bäume und Stråuchern im Schlosspark Murib. Bern
Neubau Fussweg und Stützmauer zum Schlosspark hin, Länge 90 m

Neuen Fusswee zuR KtRcHE / Uuceeuilc KRcHE

Die im Jahre 1999 überwiesene Motion fordert eine Fussverbindung ent-
lang der Schlossseite der Thunstrasse zwischen der Krêuzung
Thunstrasse/Thorackerstrasse und dem bestehenden Trottoir vis-à-vis des
Pfarrhauses. Mit dem vorliegenden Projekt kann diese Forderung nach
nunmehr 2O Jahren erfüllt werden: Es ist geplant, den Fussweg hinter der
neuen resp. sanierten Schlossmauer zu erstellen. Um den neuen Weg vom
Schlosspark abzugrenzen, wird parþeitig eine 1.1 m hohe Stützmauer aus
Stampfbelon erstellt und mit einer heckenartigen Bepflanzung ergånzt. Der

wird und von der Einwohnergemeindg zu

Die Kirchgemeinde beteíligt sich am Projekt mit einem Betrag von
CHF 1õ8'000.00. Sie hat während der Projéktierung aktiv mitgearbeitet und
anetehende Sanierungsarbeiten an der Kirche Muri mit dem Projekt koordí-
niert.

lm Rahmen der Projektierung wurde versucht, den neuen Fussweg hinder-
nisfreizu gestalten. Dieses Ziel konnte im Rahmen des Kantonsprojektes
nicht erreicht werden; es verbleiben sechs Treppenstufen am Ende des
Weges hin zum Vorplatz der Kirche. Der Kanton zieht den Perirneter seines
Strassenbauprojektes eng, und die mit dem Kantonsprojekt resultierende
Verbesserung der Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmende an dieser heik-
len Stelle scjll auch aus Sich't der Gemeinde nicht durch Projekterweiterun-
gen vezögert werden.

ln der Folge wurde stattdessen zusammen mit der Kirchgemeinde ein kom-
munales Anschlussprojekt entwickelt, welches den Zugang zur Kirche neu
denkt und die Durchwegung des Friedhofes hindernisfreigestaltet. Dieses
Projekt würde es zudem ermöglichen, den neuen Fussweg hindeinisfreizu
bauen. Da ftir dieses Projekt noch keine Baubewilligung vorliegt, ist es
nicht Bestandteil des vorliegenden Antrags, welcher sich auf den Gemein-
deanteil am Kantonsprojekt beschränkt. Falls das Nachfolgeprojekt baube-
willigt wird, soll dem Parlament dazu ein separater Projektkredit vorgelegt
werden. Sofern es die Zeitverhåltnisse erlauben, werden dabei díe Syner-
gien mit dem Kantonsprojekt ausgenützt und im Endausbau direkt die hin-
dernísfreie Variante realisiert werden; so dass die Einsparungen aus dem
Kantonsprojekt dem Anschlussprojekt gutgeschriêben werden können.
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3 Frneuzrenuuc

Díe Kosten für das Pr{ekt belaufen sich auf total CHF 2,156,000.00, der
Anteil der Gemeinde auf netto CHF 617'000.00 (bfutto CHF 785'000.00,
abztrglich Beitrag Kirchgemeinde von CHF 168'000.00).

Der Kostenteiler ergibt sich einerseits aus den eindeutig zuweisbaren posí-
tíonen, andererseits aus den anteilig verrechneten Kos[enelementen,

Einde utig zuweisbare Positionen zu Lasten Einwohnergemei nde:- Landen¡rerb für neue Wegverbindung
-. Wegverbindung zur Kirchê inkl. StätJmauer

' Sanierung Sandsteinmauer Kirche
- Vorplatzgestaltung/Parkplätze Thunstrasse 84

Positionen mit anteilmässiger Beteiligung :
- Teilneubau Schloss- und Kirchenmauer (507o Gemeinde, 50% Kanton)- Baustelleninstallation 37 ,3o/o (entsprechend dem Anteil Einwohnerge- 

'

meinde an den Gesamtkosten)
- Honorare (Planer, lngenieur, Jurist) 37.,9Vø (entsþrechend dem Anteil

Einwohnergemeinde a.n den Gesamtkosten)

lm lnvestitionsplan Íst für die Jahre 2o18l2o1g ein Netto-Betrag in der Höhe
von cHF 879'000.00 (brutto cHF 1'047'000.00) eingestellt. Die Differenz
resultiert hauptsËichlich aus dem Umstand, dass im lnvestitíonsplan bereitÈ
ein Anteíl von cHF 170'000.00 für die Bauarbeiten an der stützmauer der
Kirche bertlcksiihtigt íst, welche ausgef[ihrt werden müssten, wenn die Kir-
che e-inen neuen Zugang erhält. Dieéer Betrag wir:d somit reil des separa-
ten Kredits für das Anschlussprojekt Umgebung Kirche sein.

Landeruerb
Archåologie
Baumeisterarbeiten
Honorare
Diverses/Reserve

Total {brutto}

,/. Anteil Kirchgemeinde

Total Anteil Gemeinde (netto) cHF 617'000.00

CHF
CHF
CHF
CHF

GHF

-CHF

68'000.00
63'000.00

428'000.00
117'000.00
109'000.00

785'000.00

168'000.00
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4 Aurnne

Gestätzt auf die vorliegenden Ausfährungen beantragen wir dem Grossen
Gemeinderat, folgenden

Beschluss

zu fassen:

Für die Verqchiebung der Schloss- und Kirch,enmauer mit neuerWegver-
bindung zur Kirche wird ein Verpflichtungskredit in der Höhe von
CþlF 785'000:00 inkl, MWST (Bruttokosten) gesprochen.

Muil bei Bern, 7. Januai 2019

MURI

Beilage
- Qifrralínnpnlon'1.Êôñvr¡s9a¡vr rvl,
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Telefon 031 950 54 54 Fax 031 gSO 54 44
gemeindevenrualtung@muri-g uem ligen. ch
www. m uri-g uemligen. ch
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Bauverwaltung
Finanzverwaltung

Gemeínderat

Ò",

Muri bei Bern, 20. Februar 201g

t¡rs9.f i9nung schloss- und Kirchenmauer mit neuer wegverbindung zur Kirche;Verpflichtungskredit

Sehr geehrte Damen und Herren

Freundliche Grüsse

IN T MURI BEI BERN
Der

'V'1

nke Karin Pulfer

Der Grosse Gemeinderat hat an seiner Sítzung vom 19. Februar 201g folgenden Beschlussgefasst:

Fur díe verschiebung der schloss- und Kirchenmauer mit neuer wegverbindung zur Kirche wirdein VerpflichtungskredÍt in der Höhe von cHF 785'óoo.éo inkl. MWST (Bruttokosten) gesprochen.


